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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schrift7iche Anfrage der Abg. 

B6hacker und Ko77egen vom 23.4.1993, 

Z7. 4712/J-NR/1993 "Vorkommnisse in der VAl" 
.J 

4Coas lAB 

~993 -os- 21 

zu 4 V-A2 IJ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundesrat 
befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, 

deren Mitg7ieder über a77e Gegenstände der Vo77ziehung zu befra

gen und a77e einsch7ägigen Auskünfte zu ver7angen. Wie der Ver

fassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 19B5 festge
ste77t hat, hande7t es sich bei den Hand7ungen der Betriebe der 
6IAG um aussch7ieß7ich von diesen Privatrechtssubjekten zu be
sorgende und a77ein ihnen zuzurechnende Akte, die keinesfa77s 

dem Begriff der "Vollziehung des Bundes" unterstel7t werden 

können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes hat am 14. 

Jänner 1992 in einer neuer7ichen Information an sämt1iche Mit

glieder der Bundesregierung festgeste77t, daß die Tätigkeit 
privater Rechtsträger, auch wenn diese (überwiegend) im Eigentum 

des Bundes stehen, außerhalb des Bereiches 7iegt. der der par7a
mentarischen Interpellation unterliegt. 

Die in der Anfrage vorge7egten Fragen beziehen sich in ihrer 
Gesamtheit unmitte7bar auf Hand7ungen privater Rechtsträger und 

sind somit nicht Gegenstand der Vo7lziehung im Sinne des Art. 52 
B-VG. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österreichische Industrie

ho7ding AG (6IAG) weiterge7eitet, deren Ste77ungnahme ich Ihnen 

in der Bei7age übermitte7n darf. 

1993 , 
er Bundes inister 
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BEILAGC 

STELLUNGNAHME DER ÖIAG ZUR PARLAMENTARISCHEN ANFRAGE 

ZL. 4712/J-NR/1993 VOM 23. APRIL 1993 

ZU FRAGE 1:· 
"WURDEN VOM UNTERNEHMENSBEREICH TFM DER VAl IN DEN LETZTEN JAH
REN /.,.ANGZEITARBEITSLOSE UND PENSIONISTEN REAKTIVIERT UND WENN 
JA" 
A. IN WELCHEM UMFANG WAR, BZW. IST DIES DER FALL? 
B. WOFÜR WURDEN DIESE LANGZEITARBEITSLOSeN UND PENSIONISTEN 

EINGESETZT? 
C. WAR IHNEN DIESE PRAXIS BEKANNT?" 

IN DEN LETZTEN JAHREN WURDEN VIER PENSIONISTEN, JEDOCH KEINE 

LANGARBEITSZEITLOSEN REAKTIVIERT, DIE EHEMALIGE VAl-MITARBEITER 

WAREN. 

DIE ANGEFüHRTEN PERSONEN WURDEN AUFGRUND DER PERSÖNLICHEN KENNT

NISSE FÜR SPEZIELLE AUSLANDSEINSA'TZE BI;I INBETRIEBNAHMEN (DAUER 

JEWEILS 1 - 2 MONATE) HERANGEZOGEN. 

ZU DEN FRAGEN 2 UND 3~ 
"ENTSPRICHT ES DEN TATSACHEN, DAß, WIE IN ERWJrHNTEM PAPIER BE
HAUPTET WIRD, "DIESE VERFEHLTE PERSONALPOLITIK ZU MINDERAUS
LASTUNG DES AKTIVEN PERSONALS, KOSTENERHÖHUNGEN UND BETRA'CHT
LICHEM KNOW-HOW-ABFLUß" FUHRT, UND WENN JA, 

A. IN WELCHEM AUSMAß IST DAS AKTIVE PERSONAL DURCH DIE GEüBTE 
PRAXIS DER REAKTIVIERUNG VON LANGZEITARBEITSLOSEN UND PENSIONI
STEN MINDER AUSGELASTET? 
B. WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN DEM UNTERNEHMEN DURCH DIESE MINDER
AUSLASTUNG? 
C. WELCHE WEITEREN "KOSTENERH(JHUNGEN", WIE SIE IN ERWJS.HNTEM 
PAPIER KRITISIERT WERDEN, ENTSTEHEN DURCH DIE "REAKTIVIERUNGS
MAßNAHMEN" DEM UNTERNEHMEN UND IN WELCHE HOHE ENTSTEHEN DIESE 
KOSTEN? 
D. LA'ßT SICH DER DURCH DEN ABFLUß VON KNOW-HOW DEM UNTERNEHMEN 
ERWACHSENDE SCHADEN QUANTIFIZIEREN UND WENN JA, 
WIE HOCH IST DIESER SCHADEN EINZUSCHA'TZEN? 

ENTSPRICHT ES DEN TATSACHEN, DAß VON DER TFM-LEITUNG DIE VER
BUCHUNG VON ARBEITSSTUNDEN "ZU LASTEN FETTER AUFTRA'GE" ANGEORD
NET WURDE (WIRD), DIE ECHTE LEISTUNG JEDOCH FüR ANDERE, EIGENT
LICH UNRENTABLE PROJEKTE ERBRACHT WURDE (WIRD) UND DIESE - DANK 
DER SOLCHERART ZU GERINGEN ZURECHNUNG AUF DEN URSPRüNGLICH UN
RENTABLEN KOSTENTRA'GER - POSITIV DARGESTELLT UND ERFOLGSPRJS.MIEN 
DAFüR BEANTRAGT WERDEN KONNTEN (WERDEN) UND WENN JA, 
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A. WELCHE KOSTEN SIND DURCH DIE ZU TEURE KALKULATION "FETTER 
AUFTRÄGE" DEM UNTERNEHMEN ENTSTANDEN? 
B. WELCHE KOSTEN SIND DURCH DIE OURCHFÜHRUNG UNRENTABLER AUF
TRÄGE (NACH ERFOLGTER UMSCHICHTUNG VON KOSTEN DURCH FALSCHE 
ZURECHNUNG) DEM UNTERNEHMEN ENTSTANDEN? 
C. WURDEN IN DEN LETZTEN JAHREN ERFOLGSPRÄMIEN NACH DURCHFÜHRUNG 
VON FÄLSCHLICH POSITIV DARGESTELLTEN PROJEKTEN AUSBEZAHLT UND 
WENN JA, FüR WELCHE UND WIE VIELE SOLCHER PROJEKTE WURDEN ER
FOLGSPRÄMIEN IN WELCHER HöHE AN WEN AUSBEZAHLT?" 

DIE DARGESTELLTEN SACHVERHALTE ENTSPHECHEN NICHT OEN TATSACHEN; 
VIELMEHR IST DURCH DIE HANDHABUNG DER BESTEHENDEN ORDNUNGSSYSTE
ME UND DEREN KONTROLLE EIN MIßBRAUCH PRAKTISCH AUSZUSCHLIEßEN. 

4605/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




